
Luftreinhaltung

Nach § 47 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes entsteht die Pflicht zur Aufstellung oder Fortschreibung einesNach § 47 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes entsteht die Pflicht zur Aufstellung oder Fortschreibung eines
Luftreinhalteplanes dann, wenn die gesetzlich festgelegten Immissionsgrenzwerte über das zulässige Maß hinausLuftreinhalteplanes dann, wenn die gesetzlich festgelegten Immissionsgrenzwerte über das zulässige Maß hinaus
überschritten werden. Die Grenzwertüberschreitung muss durch eine mindestens über die Dauer eines Kalenderjahresüberschritten werden. Die Grenzwertüberschreitung muss durch eine mindestens über die Dauer eines Kalenderjahres
durchgeführte Messung nachgewiesen werden.durchgeführte Messung nachgewiesen werden.

Kontakt
Regierungspräsidium StuttgartRegierungspräsidium Stuttgart

Regierungspräsidium KarlsruheRegierungspräsidium Karlsruhe

Regierungspräsidium FreiburgRegierungspräsidium Freiburg

Regierungspräsidium TübingenRegierungspräsidium Tübingen

Luftreinhaltepläne in den Regierungsbezirken
Zuständige Stellen für die Erstellung von Luftreinhalteplänen nach § 47 BImSchG sind in Baden-Württemberg dieZuständige Stellen für die Erstellung von Luftreinhalteplänen nach § 47 BImSchG sind in Baden-Württemberg die
Regierungspräsidien.Regierungspräsidien.

http://rp.baden-wuerttemberg.de/rps/abt5/ref541/
http://rp.baden-wuerttemberg.de/rpk/abt5/ref541/
http://rp.baden-wuerttemberg.de/rpf/abt5/ref541/
http://rp.baden-wuerttemberg.de/rpt/abt5/ref541/luftreinhalteplaene/


Die Grenzwerte
Immissionsgrenzwerte sind in der „39. Verordnung zum Bundes-Immissionsschutzgesetz“ vom 02.08.2010Immissionsgrenzwerte sind in der „39. Verordnung zum Bundes-Immissionsschutzgesetz“ vom 02.08.2010
(39. BImSchV) festgelegt. Durch die Umsetzung von Luftreinhalteplan-Maßnahmen hat sich die Luftqualität in den(39. BImSchV) festgelegt. Durch die Umsetzung von Luftreinhalteplan-Maßnahmen hat sich die Luftqualität in den
vergangenen Jahren deutlich verbessert. Der Grenzwert für Feinstaub PM10 wird zwischenzeitlich auch in verkehrlichvergangenen Jahren deutlich verbessert. Der Grenzwert für Feinstaub PM10 wird zwischenzeitlich auch in verkehrlich
hoch belasteten Straßen mit enger Randbebauung eingehalten. Auch die Einhaltung der Grenzwerte fürhoch belasteten Straßen mit enger Randbebauung eingehalten. Auch die Einhaltung der Grenzwerte für
Stickstoffdioxid wird zwischenzeitlich nahezu flächendeckend eingehalten.Stickstoffdioxid wird zwischenzeitlich nahezu flächendeckend eingehalten.

Feinstaub (PM10)
Der Tagesmittelwert für Feinstaub von 50 µg/m³ darf pro Jahr höchstens an 35 Tagen überschritten werden. DerDer Tagesmittelwert für Feinstaub von 50 µg/m³ darf pro Jahr höchstens an 35 Tagen überschritten werden. Der
Grenzwert für das Jahresmittel beträgt 40 µg/m³.Grenzwert für das Jahresmittel beträgt 40 µg/m³.

Stickstoffdioxid (NO2)

Der Tagesmittelwert für Stickstoffdioxid von 200 µg/m³ darf pro Jahr höchstens an 18 Tagen überschritten werden. DerDer Tagesmittelwert für Stickstoffdioxid von 200 µg/m³ darf pro Jahr höchstens an 18 Tagen überschritten werden. Der
Grenzwert für das Jahresmittel beträgt 40 µg/m³.Grenzwert für das Jahresmittel beträgt 40 µg/m³.

Die durch das Land Baden-Württemberg beauftragten Messungen werden von der Landesanstalt für Umwelt Baden-Die durch das Land Baden-Württemberg beauftragten Messungen werden von der Landesanstalt für Umwelt Baden-
Württemberg (LUBW) durchgeführt. Es werden dauerhafte Messungen im städtischen und ländlichen HintergrundWürttemberg (LUBW) durchgeführt. Es werden dauerhafte Messungen im städtischen und ländlichen Hintergrund
durchgeführt. Diese Messungen werden ergänzt durch Spotmessungen, also temporäre Messungen in hoch belastetendurchgeführt. Diese Messungen werden ergänzt durch Spotmessungen, also temporäre Messungen in hoch belasteten
Straßenabschnitten. Die Messergebnisse werden im Internetauftritt der LUWB veröffentlichtStraßenabschnitten. Die Messergebnisse werden im Internetauftritt der LUWB veröffentlicht

Aktuelle Messwerte in Baden-WürttembergAktuelle Messwerte in Baden-Württemberg

Maßnahmen zur Luftreinhaltung
Um die Immissionsbelastung mit Feinstaub (PM10) und Stickstoffdioxid (NOUm die Immissionsbelastung mit Feinstaub (PM10) und Stickstoffdioxid (NO22) zu verringern, sind im Rahmen der) zu verringern, sind im Rahmen der
Luftreinhalteplanung verschiedene Maßnahmen zu entwickeln, die alle Verursachergruppen, vor allem jedoch denLuftreinhalteplanung verschiedene Maßnahmen zu entwickeln, die alle Verursachergruppen, vor allem jedoch den
motorisierten Straßenverkehr, miteinbeziehen. Die Umweltzone ist die Maßnahme, die am häufigsten zum Einsatz kommt. Esmotorisierten Straßenverkehr, miteinbeziehen. Die Umweltzone ist die Maßnahme, die am häufigsten zum Einsatz kommt. Es
sind aber auch Geschwindigkeitsreduzierungen oder die Einführung von Lkw-Durchfahrtsverboten auf einzelnensind aber auch Geschwindigkeitsreduzierungen oder die Einführung von Lkw-Durchfahrtsverboten auf einzelnen
Straßenabschnitten möglich. Bevor eine Maßnahme eingeführt wird, muss deren positive Wirkung auf die LuftsituationStraßenabschnitten möglich. Bevor eine Maßnahme eingeführt wird, muss deren positive Wirkung auf die Luftsituation
nachweisbar belegt sein. Darüber hinaus ist die Öffentlichkeit bei der Aufstellung der Pläne zu beteiligen.nachweisbar belegt sein. Darüber hinaus ist die Öffentlichkeit bei der Aufstellung der Pläne zu beteiligen.

Geeignete Maßnahmen werden in den sogenannten Luftreinhalteplänen festlegt. Sie tragen dazu bei, die LuftbelastungGeeignete Maßnahmen werden in den sogenannten Luftreinhalteplänen festlegt. Sie tragen dazu bei, die Luftbelastung
dauerhaft so zu verbessern, dass die Immissionsgrenzwerte eingehalten werden. Zuständige Stellen für die Erstellung vondauerhaft so zu verbessern, dass die Immissionsgrenzwerte eingehalten werden. Zuständige Stellen für die Erstellung von
Luftreinhalteplänen nach § 47 BImSchG sind in Baden-Württemberg die Regierungspräsidien. Die LUBW „Landesanstalt fürLuftreinhalteplänen nach § 47 BImSchG sind in Baden-Württemberg die Regierungspräsidien. Die LUBW „Landesanstalt für
Umwelt Baden-Württemberg“ stellt hierfür die Grundlagen auf der Basis des Emissionskatasters sowieUmwelt Baden-Württemberg“ stellt hierfür die Grundlagen auf der Basis des Emissionskatasters sowie
Immissionsmessungen, Ursachenanalysen, Immissionsprognosen und Maßnahmenbewertungen zur Verfügung.Immissionsmessungen, Ursachenanalysen, Immissionsprognosen und Maßnahmenbewertungen zur Verfügung.

Weitere Informationen zum Thema Luftreinhaltung:
Landesanstalt für Umwelt Baden-WürttembergLandesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg

Ministerium für Verkehr Baden-WürttembergMinisterium für Verkehr Baden-Württemberg

Umweltzone
Die bestehenden Umweltzonen dürfen mittlerweile nur noch mit Fahrzeugen der Schadstoffklasse 4 (grüne Plakette)Die bestehenden Umweltzonen dürfen mittlerweile nur noch mit Fahrzeugen der Schadstoffklasse 4 (grüne Plakette)
befahren werden. Der Erhalt einer grünen Plakette für ein Fahrzeug richtet sich nach der 35. Verordnung zurbefahren werden. Der Erhalt einer grünen Plakette für ein Fahrzeug richtet sich nach der 35. Verordnung zur
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (35. BImSchV). Falls ein Fahrzeug nicht die Plakette erlangt,Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (35. BImSchV). Falls ein Fahrzeug nicht die Plakette erlangt,
welche es zur Einfahrt in die Umweltzone benötigt, besteht oftmals die Möglichkeit der Nachrüstung (Partikelfilter).welche es zur Einfahrt in die Umweltzone benötigt, besteht oftmals die Möglichkeit der Nachrüstung (Partikelfilter).

https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/luft/messwerte-immissionswerte#karte
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/16131/
https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/mensch-umwelt/luftreinhaltung/


Unter bestimmten Voraussetzungen können Ausnahmegenehmigungen für Fahrten innerhalb von Umweltzonen erteiltUnter bestimmten Voraussetzungen können Ausnahmegenehmigungen für Fahrten innerhalb von Umweltzonen erteilt
werden. Die Kriterien sind im Ausnahmekonzept des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg (VM) enthalten. Für diewerden. Die Kriterien sind im Ausnahmekonzept des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg (VM) enthalten. Für die
Erteilung von Ausnahmegenehmigungen sind die Landratsämter (bei den Landkreisen) bzw. die Städte (bei denErteilung von Ausnahmegenehmigungen sind die Landratsämter (bei den Landkreisen) bzw. die Städte (bei den
Stadtkreisen), in denen die Umweltzone liegt, zuständig.Stadtkreisen), in denen die Umweltzone liegt, zuständig.

Wichtige Links:
Ausnahmen von Fahrverboten in den baden-württembergischen Umweltzonen nach der 35. BImSchV (PDF, 216 KBAusnahmen von Fahrverboten in den baden-württembergischen Umweltzonen nach der 35. BImSchV (PDF, 216 KB))

Umweltzonen und LKW-Durchfahrverbote in Baden-WürttembergUmweltzonen und LKW-Durchfahrverbote in Baden-Württemberg

Nicht nur der Verkehr...
…auch andere Quellengruppen, wie z. B. Feuerungsanlagen oder Industrie, tragen zur Schadstoffbelastung der Luft bei.…auch andere Quellengruppen, wie z. B. Feuerungsanlagen oder Industrie, tragen zur Schadstoffbelastung der Luft bei.
Daher erstellt die LUBW Verursacheranalysen, für die die Ursachen der Luftbelastung an einer Messstelle untersucht werden.Daher erstellt die LUBW Verursacheranalysen, für die die Ursachen der Luftbelastung an einer Messstelle untersucht werden.
Dabei werden sowohl die Beiträge verschiedener Gruppen von Schadstoffquellen (z. B. Verkehr, Hausbrand und Industrie) alsDabei werden sowohl die Beiträge verschiedener Gruppen von Schadstoffquellen (z. B. Verkehr, Hausbrand und Industrie) als
auch die Entfernung der Quellen zum belasteten Ort (lokale Belastung, Hintergrund) berücksichtigt.auch die Entfernung der Quellen zum belasteten Ort (lokale Belastung, Hintergrund) berücksichtigt.

Besonders hervorzuheben sind Holzfeuerungsanlagen, die in Wohngebieten ebenfalls erheblich zur FeinstaubbelastungBesonders hervorzuheben sind Holzfeuerungsanlagen, die in Wohngebieten ebenfalls erheblich zur Feinstaubbelastung
beitragen können. Vor allem bei austauscharmen Wetterlagen in den Wintermonaten können sich die Abgase ausbeitragen können. Vor allem bei austauscharmen Wetterlagen in den Wintermonaten können sich die Abgase aus
Holzfeuerungen in der bodennahen Atmosphäre bedenklich anreichern.Holzfeuerungen in der bodennahen Atmosphäre bedenklich anreichern.

Wichtige Links:
LUBW: Grundlagenbände und Ursachenanalysen zur Luftreinhalteplanung in Baden-WürttembergLUBW: Grundlagenbände und Ursachenanalysen zur Luftreinhalteplanung in Baden-Württemberg

Hintergrundinformation zur 1. BImSch: Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen des Bundesministeriums fürHintergrundinformation zur 1. BImSch: Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen des Bundesministeriums für
Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und VerbraucherschutzUmwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz

RPT

Weitere Informationen
Materialien der Gewerbeaufsicht Baden-Württemberg zum Thema LuftreinhaltungMaterialien der Gewerbeaufsicht Baden-Württemberg zum Thema Luftreinhaltung

Umweltzonen in DeutschlandUmweltzonen in Deutschland

Saubere Luft - was kann ich tun?Saubere Luft - was kann ich tun?

Weitere Publikationen der LUBW zum Thema LuftreinhaltungWeitere Publikationen der LUBW zum Thema Luftreinhaltung

Fragen und Antworten rund um das Thema "Saubere Luft"Fragen und Antworten rund um das Thema "Saubere Luft"

  

  

https://vm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/Dateien/PDF/Umweltzone/Ausnahmekonzeption_Umweltzone_Stuttgart_2018.pdf
https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/mensch-umwelt/luftreinhaltung/lkw-durchfahrtsverbote-in-baden-wuerttemberg
https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/luft/luftreinhalteplaene
https://www.bmuv.de/heizen-mit-holz/verordnung-ueber-kleine-und-mittlere-feuerungsanlagen
https://www.bmuv.de/heizen-mit-holz/verordnung-ueber-kleine-und-mittlere-feuerungsanlagen
https://gewerbeaufsicht.baden-wuerttemberg.de/immissionsschutz3
http://gis.uba.de/website/umweltzonen/
https://pudi.lubw.de/publikationen?p_p_id=de_xdot_lubw_pudi_frontend_web_portlet_SearchPortlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_de_xdot_lubw_pudi_frontend_web_portlet_SearchPortlet_keywords=%20&_de_xdot_lubw_pudi_frontend_web_portlet_SearchPortlet_backURL=https%3A%2F%2Fpudi.lubw.de%3A443%2Fstartseite%3Fp_p_id%3Dde_xdot_lubw_pudi_frontend_web_portlet_ThemesPortlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview&_de_xdot_lubw_pudi_frontend_web_portlet_SearchPortlet_orderByCol=publisher-publications-first&_de_xdot_lubw_pudi_frontend_web_portlet_SearchPortlet_orderByType=asc&_de_xdot_lubw_pudi_frontend_web_portlet_SearchPortlet_facetFilterQuery=%40pudi%3Aassoc_pudi_topic_puditop_label%3A%26%2334%3BLuft%26%2334%3B
https://pudi.lubw.de/publikationen?_de_xdot_lubw_pudi_frontend_web_portlet_SearchPortlet_formDate=1666454117296&_de_xdot_lubw_pudi_frontend_web_portlet_SearchPortlet_facetFilterQuery=%40pudi%3Aassoc_pudi_topic_puditop_label_untokenized%3A%26%2334%3BLuft%26%2334%3B&p_p_id=de_xdot_lubw_pudi_frontend_web_portlet_SearchPortlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_de_xdot_lubw_pudi_frontend_web_portlet_SearchPortlet_mvcPath=%2Fhtml%2Fsearch%2Fview.jsp&_de_xdot_lubw_pudi_frontend_web_portlet_SearchPortlet_backURL=https%3A%2F%2Fpudi.lubw.de%2Fpublikationen%3Fp_p_id%3Dde_xdot_lubw_pudi_frontend_web_portlet_SearchPortlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_de_xdot_lubw_pudi_frontend_web_portlet_SearchPortlet_fullTextSearch%3Dfalse%26_de_xdot_lubw_pudi_frontend_web_portlet_SearchPortlet_checkboxNames%3DfullTextSearch%26_de_xdot_lubw_pudi_frontend_web_portlet_SearchPortlet_mvcPath%3D%252Fhtml%252Fsearch%252Fview.jsp%26_de_xdot_lubw_pudi_frontend_web_portlet_SearchPortlet_keywords%3Dluftreinhaltung%26_de_xdot_lubw_pudi_frontend_web_portlet_SearchPortlet_backURL%3Dhttps%253A%252F%252Fpudi.lubw.de%252Fpublikationen%253Fp_p_id%253Dde_xdot_lubw_pudi_frontend_web_portlet_SearchPortlet%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%26_de_xdot_lubw_pudi_frontend_web_portlet_SearchPortlet_orderByCol%3Dpublisher-publications-first%26_de_xdot_lubw_pudi_frontend_web_portlet_SearchPortlet_formDate%3D1666454101271%26_de_xdot_lubw_pudi_frontend_web_portlet_SearchPortlet_orderByType%3Dasc&_de_xdot_lubw_pudi_frontend_web_portlet_SearchPortlet_orderByCol=publisher-publications-first&_de_xdot_lubw_pudi_frontend_web_portlet_SearchPortlet_orderByType=asc&_de_xdot_lubw_pudi_frontend_web_portlet_SearchPortlet_keywords=luftreinhaltung&_de_xdot_lubw_pudi_frontend_web_portlet_SearchPortlet_checkboxNames=fullTextSearch
https://www.bmuv.de/themen/luft/faktencheck-zu-messstellen-stickstoffdioxid-und-luftschadstoffe

